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FSt TGa
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TGa

NG FSt

FSt As
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TGa
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St

SB1SB2

SB4SB5

SB6
SB7

SB1

WA
0,4 a

SB3

10
.4

7

PD 7°
FH max. 155,0 m ü. NHN
OKFE = 142,15 m ü. NHN

PD 7°
FH max.
152,0 m ü.NHN

OKFE =
139,25 m ü. NHN

FD/PD 7°
GH max. 153,7 m ü. NHN

OKFE  = 138,0 m ü. NHNFD   GH max. 150,7 m ü. NHN

FD  GH max. 152,0 m ü. NHN

FD/PD 7°
GH max. 149,0 m ü. NHN
OKFE = 142,15 m ü. NHN

PD 7°FH max. 153,0 m ü. NHN

OKFE = 139,8 m ü. NHN

FD  GH max.149,7 m ü. NHN
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R
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2,48
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°
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°
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1 6
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Aufstellfläche Feuerwehr
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"Albert-Kemmann-Straße"

Gemarkung Mettmann
Flur 14
Maßstab: 1:500

Dieser Plan stimmt mit dem Auslegungsexemplar - Originalbebauungsplan - und den darauf
verzeichneten Vermerken überein.

Mettmann, den Die Bürgermeisterin

Im Auftrag

Siegel

…. Ausfertigung
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Straße

0,5
1
5

Flur 5

Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art auch einzelner Teile sowie
Anfertigung von Vergrößer- oder Verkleinerungen sind verboten und
können aufgrund des Urheber- schutzgesetzes gerichtlich verfolgt
werden.

H

P

Wohngebäude oder öffentliches Gebäude mit Hausnummer
und Anzahl der Vollgeschosse

Sonstige Gebäude

Kirche

Durchfahrt

Überdachung

Arkade

Mauer

Treppe

Vorhandene Höhenlage über NHN

Höhenlinien 0.5 m, 1 m, 5 m über NHN

Kanalschacht mit Kanaldeckelhöhe über NHN

Kabelkasten

Trafo

Stromkasten

Müllsammelstelle

Laterne

Parkplatz

Haltestelle

Hochspannungsmast

Hochspannungsleitung

Baum

Bordstein

Zaun

Hecke

Böschung

Fließgewässer mit Fließrichtung

Gemeindegrenze

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze mit Flurnummer

Flurstücksgrenze mit abgemarktem Grenzpunkt

Flurstücksnummer

Straßenname

Parallel Linien / -Maß

Rechter Winkel

Geradheitszeichen

Art der baulichen Nutzung
§ 9 (1) 1 BauGB / § 1 - 11 BauNVO

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
§ 9 (1) 2 BauGB / §§ 22, 23 BauNVO

Abweichende Bauweise

Offene Bauweise

Geschlossene Bauweise

Nur Einzelhäuser zulässig

Nur Doppelhäuser zulässig

Nur Einzel- u. Doppelhäuser zulässig

Nur Hausgruppen zulässig

Nur Doppelhäuser u. Hausgruppen zulässig

Baulinie

Baugrenze

Stellung der baulichen Anlage

Flachdach

Satteldach

Walmdach

Pultdach

Dachneigung

Firstrichtung

Fläche  für  Aufschüttungen,  Abgrabungen  und  Stützmauern,
soweit  sie  zur  Herstellung  des  Straßenkörper  erforderlich  sind:

Aufschüttung

Abgrabung

Stützmauer

Fläche für Bahnanlagen

Flächen  für  Versorgungsanlagen, für  die  Abfallentsorgung
und  Abwasserbeseitigung  sowie  für  Ablagerungen

Elektrizitätswerk

Trafostation

Umspannwerk

Umformerstation

Abfall

Wertstoffsammelstelle

Wasserwerk/Trinkwasser-
gewinnungsanlage

Regenrückhaltebecken

Überlaufbecken

Fernwärme

Gas

Ablagerung

Öffentliche
Grünflächen

Parkanlage

Dauerkleingärten

Friedhof

Spielplatz, Spielbereich A, B, C
lt. Erl. d. IMNW.v. 31.07.75

Private
Grünflächen

Sportplatz

Zeltplatz

Freibad

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
Flächen für den Gemeinbedarf, sowie für Sport- u. Spielanlagen
§ 9 (1) 5 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
§ 9 (1) 12, 14, (6) BauGB

Grünflächen
§ 9 (1) 15 (6) BauGB

Sonstige Flächen
§ 9 (1) 17, 18, (5), (6) BauGB

Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen
§ 9 (1) 1, (3) BauGB, §§ 16 - 18 BauNVO

Verkehrsflächen und ihre Höhenlagen
§ 9 (1) 11, 26, (6) BauGB

Gestalterische Festsetzungen
gemäß § 86 BauO NRW i. V. § 9 (4) BauGB

Sonstige Festsetzungen
§ 9 (1) 3, 4, 9, 10, 21, 22, 23, 24, (5), (6), (7) BauGB
und § 16 (5) BauNVO

Festsetzungen und nachrichtliche Übernahmen
§ 9 (1) 20, 25, (6) BauGB

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
§ 9 (1) 13, (6) BauGB

Regelungen für die Stadterhaltung, für den Denkmalschutz
und für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
§ 9 (6), § 172 (1) BauGB

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
§ 9 (1) 16, (6) BauGB

Wasserflächen
Teich

Rückhaltebecken

Wasserflächen / Bachlauf mit
Schutzstreifen und Fließrichtung

Umgrenzung von Erhaltungsbereichen

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem
Denkmalschutz unterliegen

Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen

Zu erhaltende Gebäude und Anlagen

Oberirdische Leitung
Unterirdische Leitung

Oberirdische Leitung mit Schutzstreifen

Unterirdische Leitung mit Schutzstreifen

Elektrizitätsleitung
Gasleitung
Wasserleitung
Ferngasleitung
Abwasserleitung
Fernmeldeleitung
Fernölleitung
E - Leitung mit Spannungsleistung

Flächen für Aufschüttungen

Flächen für Abgarbungen oder die
Gewinnung von Bodenschätzen

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung bauliche Vor-
kehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen be-
sondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturge-
walten erforderlich sind, sowie Flächen für den Abbau von
Mineralien

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstgrenze
Zahl der Vollgeschosse zwingend

Grundflächenzahl
Grundfläche mit Flächenangabe
Geschossflächenzahl
Geschossfläche mit Flächenangabe
Baumassenzahl
Baumasse mit Volumenangabe
Traufhöhe in m über einem Bezugspunkt als Höchstgrenze

Firsthöhe in m über Normalhöhennull (NHN) als Höchstgrenze

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflan-
zungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Bäume anzupflanzen Sonstige Bepflanzungen /
Sträucher anzupflanzen

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten
im Sinne des Naturschutzrechts

Bäume zu erhalten Sonstige Bepflanzungen /
Sträucher zu erhalten

Naturschutzgebiet Naturdenkmal

Landschaftschutzgebiet

Flächen für Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltungen

Schule

Gesundheitlichen Zwecken
dienende Gebäude und
Einrichtungen

Hallenbad

Feuerwehr

Post

Flächen für Sport- und Spielanlagen

Sportanlagen Spielanlagen

Kulturellen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Kirchen und kirchlichen
Zwecken dienende Gebäude
und Einrichtungen

Sportlichen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Straßenverkehrsfläche
Private
Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung
- Fußgängerbereich -
Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung
- Verkehrsberuhigter Bereich -
Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung
- Öffentliche Parkfläche -

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Gepl. Höhenlage der Verkehrsfläche in m über NHN

Elektronisch berechneter Achspunkt

Einfahrt
Einfahrtbereich
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
Treppe
Rampe
Maßzahl

Die Unterteilung der Straßenverkehrsfläche ist als Hinweis zu werten.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Bau-
gebieten oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung
innerhalb eines Baugebietes

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen

=  Stellplätze
=  Garagen
=  Tiefgaragen
=  Fahrrad-Stellplätze
=  Nebengebäude

=  Gemeinschaftsstellplätze
=  Gemeinschaftsgaragen
=  Gemeinschaftstiefgaragen
=  Abfallsammelanlagen

G
F
L

Gehrecht
Fahrrecht
Leitungsrecht

Ö
A
V

zu Gunsten der Öffentlichkeit / Allgemeinheit
zu Gunsten der Anlieger
zu Gunsten der Ver- und Entsorger

F mind. / höchst. 1000 m²
b mind. / höchst. 20 m
t mind. / höchst. 60 m

Mindest- / Höchstgröße der Baugrundstücke
Mindest- / Höchstbreite der Baugrundstücke
Mindest- / Höchsttiefe

Besonderer Nutzungszweck von Flächen z. B. Hotel

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flächen

(                    bei schmalen Flächen )

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vor-
kehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelte in wirk-
ungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes.
Umgrenzung der Gebiete, in denen bestimmte, die Luft
erheblich verunreinigende Stoffe nicht verwendet werden
dürfen
Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung frei-
zuhalten sind
Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden
Schutzflächen

Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 (2018)

PRIVAT

Reine
Wohngebiete

Besondere
Wohngebiete

Mischgebiete

Kerngebiete

Industriegebiete

Sonstige
Sondergebiete

Kleinsiedlungs-
gebiete

Allgemeine
Wohngebiete

Dorfgebiete

Urbane Gebiete

Gewerbegebiete

2.04
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W
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Ü

W

E

D

ED

H

DH

o

g

a

St
Ga

GSt
GGa
GTGa

SD

FD

WD

PD

Hotel

GF 500 m²

3,0

BM 4000 m³

0,4

GR 100 m²

III

II III-

III

0,7

12,2 mTH �E

�G

�W

�F�G
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�F

�Ö�L
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WS

WA

MU

SO

GIGE

MK

MD MI

WR

WB

FH max.
153,3 m
ü. NHN

Gebäudehöhe in m über Normalhöhennull (NHN) als Höchstgrenze
GH max.
149,0 m
ü. NHN

TGa
FSt As

������

II 44

7407

7°

Oberkante Fußboden Erdgeschoss in m über Normalhöhennull (NHN)
OKFE =
137,8 m
ü. NHN

NG
137.50

25.11.2021

Ansichten und Schnitte zum Vorhaben- und Erschließungsplan    M.  1 : 250

Nordansicht  Gebäude 1 - Blickrichtung Albert-Kemmann-Straße Südansicht  Gebäude 2 - Blickrichtung Beethovenstraße Westansicht 

Nordansicht  Gebäude 3 - Blickrichtung Albert-Kemmann-Straße Ostansicht  Gebäude 1 + 3 - Blickrichtung Haydnstraße

Südansicht  Gebäude 3 - Blickrichtung Beethovenstraße Geländeschnitt A-A  Gebäude 1 + 2 - Blickrichtung Haydnstraße

7. Gestalterische Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

7.1 Die Sockelgeschosse der Gebäude sind entsprechend den Ansichtszeichnungen des Vorhaben- und
Erschließungsplanes durch eine Klinkerverblendung von der Fassade abzusetzen. Es sind Klinker
oder Klinkerriemchen unglasiert in den Farbtönen anthrazit, anthrazit-rot oder anthrazit-violett zu 
verwenden.

7.2 Die obersten Nichtvollgeschosse der Gebäude sind entsprechend den Ansichtszeichnungen des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes durch eine vertikale Verkleidung mit Fassadentafeln oder 
Zinkblech gestalterisch von der Fassade der darunter liegenden Geschosse abzusetzen.

7.3 Die Tiefgaragenzufahrt zu dem im Vorhaben- und Erschließungsplan mit der Nr. 1a, 1b 
gekennzeichneten Gebäude ist mit Rankkonstruktion zu versehen und mit geeigneten Rankpflanzen
zu begrünen.

7.4 Bewegliche Abfall- und Wertstoffsammelbehälter sowie offene Fahrradabstellplätze sind 
sichtgeschützt (z.B. durch intensive Eingrünung) unterzubringen.

8. Vorhaben- und Erschließungsplan
(§ 12 Abs. 3a BauGB)
Im Plangebiet sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im
Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderung des Durchführungsvetrages oder Abschluss eines
neuen Durchführungsvertrages sind zulässig.

Vorhabenträger:

Gutenbergstraße 34  44139 Dortmund  Tel. 0231/557114-0
Büro für Raumplanung, Städtebau + Architektur

Planquadrat Dortmund

Teil I
Textliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Allgemeines Wohngebiet

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)
Im Allgemeinen Wohngebiet sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
Anlagen für die Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2 Soziale Wohnraumförderung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB)
In dem Allgemeinen Wohngebiet sind mindestens 75 % der Wohneinheiten mit Mitteln der sozialen
Wohnraumförderung zu errichten.

1.3   Bedingte Inbetriebnahme
Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB darf  die abflusswirksame Nutzung / Inbetriebnahme baulicher
Anlagen erst erfolgen, wenn die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung des RÜ-Beethovenstraße
erfolgt sind.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO)
Die max. zulässige Oberkante der baulichen Anlage darf durch untergeordnete Bauteile (technisch
notwendige Dachaufbauten, Photovoltaikmodule) um max. 1,50 m überschritten werden. Sie müssen
um ihre Höhe vom Gebäuderand zurücktreten.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)

3.1 Eine Überschreitung der Baugrenzen in südlicher und westlicher Richtung um bis zu 1,50 m in der
Tiefe durch Balkone ist zulässig. Terrassen sind außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

3.2 Für jedes Baufenster werden für die Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss (OKFE) Höhen über
NHN festgelegt. Die Höhenwerte sind Maximalwerte, die nicht überschritten werden dürfen.

3.3 Gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO gilt in dem mit „a“ (abweichende Bauweise) gekennzeichneten
Allgemeinen Wohngebiet die offene Bauweise mit der Maßgabe, dass Baukörper mit einer Länge
von über 50,0 Metern bei Einhaltung der Grenzabstände zulässig sind.

4. Stellplätze und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und 14 BauNVO)
Stellplätze in Tiefgaragen (TGa), oberirdische PKW-Stellplätze (St), Fahrrad-Stellplätze (FSt) sowie
Abfallsammenanlagen (As) sind nur innerhalb der festgesetzten Umgrenzungen für Stellplätze und
Nebenanlagen zulässig.

5. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

5.1 Schallschutzmaßnahmen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Entlang den mit dem Planzeichen                   gekennzeichneten Linien sind die nach außen
abschließende Bauteile von schutzbedürftigen  Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 (2018-01) zum
Schutz vor einwirkendem Lärm so auszuführen, dass sie die Anforderungen an das gesamte
bewertete Bauschalldämmmaß R´w,res   gemäß DIN 4109-1 (2018-01) erfüllen.
Dazu ist ein mindestens einzuhaltendes Schalldämmmaß der Außenbauteile bei einer Wohnnutzung
von R´w,res = 40 dB einzuhalten.
Fensterunabhängige Belüftung
Für schutzbedürftige Aufenthaltsräume im Bereich der Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i.S. d. BImSchG ist bei einem Beurteilungspegel
˃ 45 dB(A) im Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00 Uhr) eine ausreichende Belüftung durch
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder gleichwertige Maßnahmen bei geschlossenen Fenstern
und Türen sicher zu stellen.

5.2 Bedingte Zulässigkeit der Wohnnutzung
(§ 9 Abs. 2 BauGB)
Gem. § 9 Abs. 2 BauGB ist der Bezug von Wohnungen in den im Vorhaben- und Erschließungsplan
mit den Nummern 2, 3a und 3b gekennzeichneten Gebäuden erst nach Fertigstellung des mit den
Nr. 1a und 1b bezeichneten nördlichen Gebäudes zulässig.

  6. Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Gehölzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a) und b) BauGB)

6.1 Anpflanzung von Bäumen
Im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind insgesamt 16 standortgerechte
Bäume (Hochstamm 3xv, mB, StU mind. 18-20 cm) anzupflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten
und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen.
Die festgesetzten Standorte für das Anpflanzen von Bäumen können in Abhängigkeit von der
Freianlagenplanung um bis zu 3,00 m verschoben werden. Die Gesamtzahl der im Plangebiet zu
pflanzenden Bäume bleibt hiervon unberührt.

Teil II
Hinweise für den gesamten Planbereich

1. Aufhebung vorhandener Satzung
Mit Inkrafttreten des VEP 11 Albert-Kemmann-Straße wird der in den Geltungsbereich fallende Teil der 4.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 a Mettmann Süd vollständig aufgehoben.

2. Bodendenkmalpflege
Das Auftreten von Bodendenkmälern bei der Durchführung von Erdarbeiten ist nicht auszuschließen.
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist gem. §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz
NRW die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder das Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege
unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten.

3. Kampfmittel
Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann nicht gewährt werden. Daher wird bei erheblichen
mechanischen Erdarbeiten eine Sicherheitsdetektion empfohlen. Weitere Informationen und
Kontaktaufnahme, auch im Falle eines Fundes, unter www.brd.nrw.de.

4. Artenschutzrechtlicher Nachweis
Bei Anträgen auf Baumfällung, Gebäudeabbruch und Baugenehmigung ist durch den
Grundstückseigentümer der Nachweis zu erbringen, dass keine artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestände gem. §§ 39 und 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vorliegen. Weiterhin sind
Rodungen von Gehölzen gem. § 39 BNatSchG nur im Zeitraum vom 01.10. eines Jahres bis zum 28.02.
des Folgejahres zulässig.

5. Bodenaushub
Bei Baumaßnahmen im Plangebiet ist der Bodenaushub im Hinblick auf mögliche
Bodenverunreinigungen zu überprüfen.

Planverfahren

Rechtsgrundlagen / Verfahrensgrundlagen

Die Bekanntmachung über den Beschluss als
Satzung sowie Ort und Zeit der Auslegung gemäß
§ 10 BauGB ist am ……….............. erfolgt.

Mettmann, den

Siegel

Bürgermeisterin

Dieser Plan enthält Festsetzungen gemäß
- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zur Zeit
 gültigen Fassung

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zur Zeit gültigen Fassung

- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom
21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421), in der zur Zeit gültigen Fassung

- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 S. 58),  in der zur Zeit gültigen
Fassung

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d .F. der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung

Die Entwässerung erfolgt nach dem Generalentwässerungsplan der Stadt Mettmann.

Zu diesem Plan gehören als Bestandteil:

Gutachten und Fachplanungen
- Geologisches Büro Dr. Georg Kleinebrinker: Bodengutachten, Mai 2019
- Ingenieurbüro Jaffke: Entwurfsplanung Straßenbau, August 2020
- Ingenieurbüro Jaffke: Entwurfsplanung Kanalbau, August 2021
- Ambrosius Blanke Ingenieurbüro für Verkehrs- und Infrastrukturplanung: Verkehrsgutachten, März 2020
- L+S, Landschaft + Siedlung AG: Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Oktober 2018
- L+S, Landschaft + Siedlung AG: Baumbewertung gem. Baumschutzsatzung, Juli 2020
- Peutz Consult GmbH: Schalltechnische Untersuchung, Mai 2020

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften)
können bei der Stadt Mettmann, 3.1 Amt für Stadtplanung und Vermessung, Neanderstraße 85, auf
Nachfrage eingesehen werden.

Dieser Plan ist gemäß § 10 BauGB vom Rat der
Stadt Mettmann am ………............ als Satzung
beschlossen worden.

Mettmann, den

Siegel

Bürgermeisterin

Dieser Plan ist gemäß § 2 (1) BauGB durch
Beschluss des Ausschusses für Planung, Verkehr
und Umwelt der Stadt Mettmann vom 21.11.2018
aufgestellt worden.

Mettmann, den

Siegel

Bürgermeisterin

Dieser Plan hat gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit
vom 06.12.2021 bis  14.01.2022 gemäß Beschluss
des Ausschusses für strategische Stadtplanung,
Stadtentwicklung und Bauen vom 24.11.2021
öffentlich ausgelegen.

Mettmann, den

Siegel

Bürgermeisterin

Entwurf und Bearbeitung

Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art auch einzelner Teile
sowie Anfertigung von Vergrößer- oder Verkleinerungen sind
verboten und können aufgrund des Urheberschutzgesetzes
gerichtlich verfolgt werden.

Stand:

Plangrundlage

Die vorliegende Plangrundlage basiert auf einem
Auszug aus dem automatischen
Liegenschaftskataster (ALK)
Stand  01.01.2020

Die vorliegende Plangrundlage wurde durch
eigene topografische Aufnahmen ergänzt.

© Geobasisdaten: Kreis Mettmann

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung mit dem
amtlichen Katasternachweis - Stand 18.08.2020 -
übereinstimmt und dass die städtebaulichen
Festsetzungen geometrisch eindeutig sind.

Dortmund, den

Öffentlich best. Verm. Ing.

Projektteam
Gesellschaft für Grundstücksentwicklung mbH
Am Markt 4
58239 Schwerte

6.2 Anpflanzen einer freiwachsenden Hecke
Entlang der östlichen Grundstücksgrenze ist auf der mit  A1  bezeichneten privaten Grünfläche auf
einer Breite von 2,50 m eine einreihige, freiwachsende Hecke aus einheimischen, standortgerechten
Strauchgehölzen (z.B. Hasel / Corylus avellana, Weißdorn / Crataegus monogyna, Salweide / Salix
caprea, Hainbuche / Carpinus betulus, Hundsrose / Rosa canina, Schlehe / Prunus spinosa) zu
pflanzen. Der Pflanzabstand beträgt je nach Pflanzqualität mind. 1,00 m. Verwendet werden
Sträucher, mind. 2xv, Sortierung 60-100 cm im Cont. oder m.B.
Auf dem mit  A2  bezeichneten südlichen 3,50 m breiten Abschnitt ist eine zweireihige Hecke aus
o.g. Gehölzen zu pflanzen. Der Pflanzabstand in der Reihe beträgt 1,00 m, der Reihenabstand
beträgt 1,50 m versetzt gepflanzt.

  6.3 Anpflanzen einer Schnitthecke
Im Bereich der mit  B  gekennzeichneten Pflanzmaßnahme ist eine zweireihige Schnitthecke aus
einheimischen, standortgerechten Gehölzen anzulegen. Eine der nachfolgende Arten und
Pflanzqualitäten sind zu verwenden:
- Liguster / Ligustrum vulgare
- Hainbuche / Carpinus betulus
- Buche / Fagus sylvatica
- Eingriffliger Weißdorn / Crataegus monogyna
Pflanzqualität mind. 3xv, m.B., 80/100 cm

  6.4 Erhaltung von Bäumen
Die im Planbereich mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume sind zu schützen, fachgerecht
zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen.

6.5 Dachbegrünung
6.5.1  Mit Ausnahme der Dachterrassen und der Vorrichtungen für die technische Gebäudeausstattung

(z.B. Aufzugsschächte, Kühlungs- und Lüftungsaufbauten, Lichtkuppeln) sind die Dächer gemäß der
Darstellung im Vorhaben- und Erschließungsplan flächig extensiv zu begrünen; diese Begrünung ist
dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.

6.5.2  Die Dächer von Tiefgaragen sind mit einer mindestens 35 cm mächtigen Vegetationsschicht
(Substratschicht oder kulturfähiger Boden) zzgl. Drainschicht fachgerecht zu überdecken und
gärtnerisch zu gestalten. Hiervon ausgenommen sind Wegeflächen sowie Flächen von baulichen
Anlagen, Kellerschächten, Stellplätzen und deren Zufahrten, und notwendigen technischen
Aufbauten (wie z.B. Lüftungsanlagen).

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 "Albert-Kemmann-Straße" M.  1 : 500

Zeichenerklärung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhaben- und
Erschließungsplanes Nr. 11 "Albert-Kemmann-Straße"

Baumbestand

Dachbegrünung

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß zzgl. eines
NichtvollgeschossesIV+

PultdachPD

geplante private Grünflächen

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßIV

Vorhaben- und Erschließungsplan zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11
"Albert-Kemmann-Straße"

Wohnhäuser (1 - 3)

Aufstellfläche Feuerwehr

geplante Stellplatzaufteilung

geplante Gemeinschaftsgrünfläche

anzupflanzende Schnitthecke/Strauchpflanzung

1-3

geplanter Baum (Anzahl bindend, Standort variabel)

Bereich zur Unterbringung für Stellplatzanlagen einschl.
Zufahrten / Zuwegungen und Eingangsbereiche

Bereich zur Unterbringung von Nebenanlagen (Müllboxen,
Fahrrad-Stellplätze)

FlachdachFD

5

137,40

Eingang

geplante Höhenlage Meter über NHN

Umgrenzung geplante Tiefgarage

öffentliche Erschließungsstraße, öffentlicher Fußweg

TGa
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Treppe

Rampe
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 11
"Albert-Kemmann-Straße"           M.  1 : 500

geplante öffentliche Grünflächen

SB1  358896.419  5678893.109
SB2  358895.946  5678890.527
SB3  358892.835  5678887.414
SB4  358887.937    5678886.681
SB5  358886.154  5678886.755
SB6  358885.323  5678866.772
SB7  358903.823  5678866.004

Punkt      x                  y

Koordinatenliste:

Redaktionelle Klarstellung der textlichen Festsetzung 1.3 auf Grund der Stellungnahme der
Bezirksregierung Düsseldorf Dez. 53 Gewässerschutz im Rahmen der Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB vom 14.01.2022.

1.3   Bedingte Inbetriebnahme

Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB darf der Anschluss abflusswirksamer Flächen des Plangebietes an die
bestehende Mischkanalisation  die abflusswirksame Nutzung / Inbetriebnahme baulicher Anlagen erst
erfolgen, wenn die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung des RÜ-Beethovenstraße erfolgt sind.
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